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Unter Bezugnahme auf §. 13 des Gesetzes vom 26. Mai 1868, die Be-

steuerung des Tabacks betreffend, (Seite 319 des Bundes-Gesetzblatts v. J.

1868) werden die nachstehenden, von dem Bundesrath des Zollvereins festgestellten

„Bestimmungen über Erlaß der Tabacks-Stener wegen Mißwachses

oder anderer Unglücksfälle“ mit dem Bemerken zur Nachachtung bekannt ge-

macht, daß, wo in diesen Bestimmungen der General- Inspektor des Thüringischen

Zoll= und Handels-Vereins genannt ist, hinsichtlich der Großherzoglichen Aemter
Allstedt mit Oldisleben, sowie Ostheim, mit Ausnahme des Orts Melpers, der

Großherzogliche General-Inspektor an dessen Stelle tritt.

Weimar am 8. Juli 1869.

Großherzoglich Sächsisches Staats-Ministerium,

Departement des Finanzen.
G. Thon.

Bestimmungen
über Erlaß der Tabacks-Steuer wegen Mißwachses oder anderer

Unglücks fälle.
In dem Gesetz vom 26. Mai 1868, die Steuer vom inländischen Taback

betreffend, ist im §. 7 vorgeschrieben, daß ein Erlaß an der Steuer eintreten soll,

wenn durch Mißwachs oder andere Unglücksfälle, welche außerhalb des gewöhnlichen

Witterungs-Wechsels liegen, die Ernte ganz oder zu einem größern Theil verdor-
ben wird.

Zur Ausführung dieser Vorschrift werden nachstehende Bestimmungen erlassen.

§. 1.

Wird mit Taback bepflanztes Land, bevor ein Einsammeln der Tabacks-Blätter

stattgesunden hat, wegen Mißwachses oder Beschädigung des Tabacks, nach vorgängiger
Anzeige bei der Steuer-Hebestelle unter Aufsicht eines Steuer-Beamten umgepflügt, so

wird dem Tabacks-Pflanzer die Steuer für die umgepflügte Fläche erlassen. Von der

erfolgten Umpflügung hat der Ober-Kontroleur Ueberzeugung zu nehmen und solche

zu bescheinigen.
§. 2.

Wird durch Hagelschlag oder Ueberschwemmung vor oder während der eigent-

lichen Tabacks-Ernte der sechste Theil oder darüber der gesammten von einem Tabacks-

Pflanzer in einer Feldflur mit Taback bestellten Grundfläche so stark beschädigt, daß
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nach der Abschätzung von dem beschädigten Theil der Grundfläche entweder nicht ein

Viertel oder nicht die Hälfte des Ertrags zu gewinnen ist, welcher gewonnen sein

würde, wenn sich der Unfall nicht ereignet hätte, dann wird von diesem beschädigten

Theil die Steuer im ersten Fall ganz, in dem andern zu zwei Dritteln erlassen.

. Dieser Erlaß wird unter denselben Bedingungen auch für die Beschädigungen

durch Frost gewährt, insofern solche in den Monaten Juli, August und September,
jedenfalls aber später als die erfolgte Anmeldung der Tabacks-Pflanzung eingetreten sind.

Beschädigungen, welche sich nach der Haupternte an dem Nachwuchs oder sog.

Geiz (den neuen Trieben nach abgeschnittener Tabacks-Staude) ergeben, begründen
keinen Anspruch auf Steuererlaß.

8. 3.

Werden durch Feuerschaden von dem noch im Ganzen und ohne daß davon etwas

verkauft worden ist, vorhandenen Tabacks-Gewinn bei dem Tabacks-Pflanzer vor dem

1. Februar des dem Erntejahr folgenden Jahres erweislich die Hälfte oder drei Vier-

theile zerstört, so wird die Steuer ebenfalls, im ersten Fall zu zwei Drittheilen,

im letztern Fall ganz erlassen.

8. 4.

Dürre und Nässe begründen, abgesehen von dem §. 1. gedachten Fall, keinen

Anspruch auf Steuererlaß.

8. B5.

Beschädigungen, auf deren Grund ein Steuererlaß nachgesucht wird, müssen
a) wenn sie sich während der Ernte, d. h. während des eigentlichen Abblattens

der Tabacks-Stauden oder der Gewinnung des sog. Obergutes ereignen, von

dem Beschädigten spätestens am folgenden Tag der Obrigkeit oder dem

Ortsvorsteher, sowie der Steuer Hebestelle,wohin die Gemeinde gehört, an-

gezeigt werden, welche, wenn die weitere Fortsetzung der Ernte nicht bis

zur Besichtigung sistirt werden kann, vorläufig den Schaden möglichst zu
konstatiren und dafür zu sorgen haben, daß von dem eingesammelten Taback,
wohin auch die vor der Ernte etwa abgenommenen Sand= oder andere

brauchbare Tabacks-Blätter gehören, nichts abhanden gebracht werde.
Ist die Beschädigung während der Ernte durch Frost geschehen, so

kann die Einsammlung der noch brauchbaren Blätter auch vor der Besichti-

gung nachgelassen werden, da der Schaden aus den erfrorenen, an den

Stielen gebliebenen Blättern mit hinlänglicher Sicherheit zu erkennen und

zu schätzen ist.
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b) Wenn die Ernte noch nicht begonnen hat, oder doch jedwedes Abblatten bis

zur Besichtigung ausgesetzt werden kann, so muß die Anzeige der Beschädi-
gung längstens in drei Tagen nach ihrer Entstehung bei der vorgenannten

Behörde und der Steuer-Hebestelle erfolgen, damit die erforderliche Ermitte-

lung angestellt werde.

c) Wenn nach der Ernte Taback durch Feuer vernichtet ist, so muß die Anzeige
in eben der Art und in derselben Frist, wie unter b. geschehen.

In allen vorbemerkten Fällen muß die Anzeige sowohl an die Orts= als an

die Steuer-Behörde und zwar an beide gleichlautend, nach dem unter a. anliegenden a.

Muster, wenn die Beschädigung durch Naturereignisse, und nach dem unter b. anliegen-d.

den Muster, wenn solche durch Feuersbrunst entstanden, geschehen. Geschieht die An

meldung mündlich, so wird sie von dem Beamten, vor welchem sie gemacht wird,

nach demselben Muster aufgenommen und bei dessen Unterschrift bemerkt: „nach
mündlicher Angabe des N."

Ist sie länger als drei Tage nach entstandener Beschädigung unterlassen wor-

den, so findet ein Anspruch auf Erlaß nicht mehr statt.

S. 6.

Die Hebestelle muß sofort dem Ober-Kontroleur des Bezirks von der ange-

meldeten Beschädigung Kenntniß geben und dieser mit Zuziehung eines zweiten Steuer-
beamten den Schaden in Gemeinschaft mit dem Ortsvorsteher oder einem Abgeordneten

der Obrigkeit und in Gegenwart des Beschädigten besichtigen und fesistellen. Die ört-

liche Untersuchung des Schadens muß in dem §. 5 g. gedachten Fall so schleunig wie

möglich, in anderen Fällen aber innerhalb zehn Tagen, nachdem die Anzeige gemacht
worden, erfolgen.

Die Festsetzung des Schadens geschieht, wenn der durch denselben veranlaßte

Steuererlaß nicht über 20 Thaler anzuschlagen ist, sogleich bei der Besichtigung durch
die oben genannten Beamten nach ihrer eigenen Kenntniß und Ueberzeugung und sind
andre Sachverständige nur insofern darüber abzuhören und zuzuziehen, als der Be-

schädigte es auf seine Kosten, wenn dergleichen dadurch verursacht werden, verlangt.
Ist der Schaden von größerer Bedeutung, oder hat er das Tabacks-Land in

einer ganzen Feldmark oder einem großen Theil derselben betroffen, so wählt der

Ober-Kontroleur und die Obrigkeit zwei verpflichtete Taxatoren oder sonstige ver-

eidete oder zu dem Ende zu vereidende Sachverständige und zwar jeder Theil einen,

welche unter Aufsicht des nöthigenfalls zur Wahl eines Obmanns befugten Oler-

Kontroleurs an Ort und Stelle, unter Zuziehung des oder der Beschädigten und
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auf deren Kosten, ermitteln, ob der Schaden von der im §. 2 oder §. 3 ange-

gebenen Art und Größe ist, und dem Ober-Kontroleur ihr Gutachten darüber zu

Protokoll geben.
Sollte der Schaden von der Art sein, daß sich die Tabacks-Pflanzung in der

Folge wieder ganz oder zum Theil von demselben erholen kann, und ließe sich mithin
vor der Erntezeit nicht bestimmen, ob der Ausfall an dem Gewinn von der be-

dingungsmäßigen Größe sein werde, so muß die Ernte abgewartet und durch eine
binlängliche Kontrole dafür gesorgt werden, daß von dem ganzen Gewinn der

Steuerbehörde nichts verschwiegen werde.

S. 7.

Der Ober-Kontroleur hat darauf zu sehen, daß das über die örtliche Unter-

suchung aufgenommene Protokoll vollständig abgefaßt und alle diejenigen Umstände,
welche zur Bestimmung über die Zulässigkeit und Höhe des Steuererlasses erforderlich

sind, nach faktischer Ausmittelung, Schätzung der Sachverständigen oder aus anderen

zuverlässigen Quellen darin ausgenommen werden. Stimmen die Sachverständigen in

den Schätzungs-Ergebnissen nicht überein, so ist das Gutachten sowohl jedes einzelnen
Sachverständigen, als das der Ortsbehörde zu Protokoll zu nehmen und diesem

das Gutachten des Ober-Kontroleurs anzuschließen. In diesem Fall bleiben die

Spalten 4 . c. und 5 bis 8 der Nachweisung c. (§. 8) unausgefüllt, während in

der Spalte 9 auf das Protokoll verwiesen wird. Beträgt die Differenz zwischen
den Schätzungs-Ergebnissen unter 10 Prozent, so genügt die protokollarische Einigung
des Ober-Kontroleurs mit der Ortsbehörde zur Feststellung des Steuererlasses.

S. 8.

Auf den Grund der Abschätzungs-Protokolle und übrigen Ausmittelungs-Ver-

handlungen wird von dem Ober-Kontroleur über die in einer Gemeinde gleichzeitig

. vorgekommenen Beschädigungen an Tabacks-Feldern eine Nachweisung nach dem an-

d. liegenden Muster c. und bei Brandschäden nach dem Muster d. zusammengestellt

und mit sämmtlichen Belagstücken an die Bezirks-Steuerstelle abgegeben. Diese

prüft die Sache und berichtet, wenn sich nicht noch zu nachträglichen Erörterungen
Veranlassung findet, unter Beifügung der Verhandlungen an den General-Inspektor

des Thüringischen Zoll= und Handels-Vereins, welcher, wenn er gegen die Festsetzung

des Erlasses nichts zu erinnern hat, solche genehmigt und die Bezirks= Steuerstelle
anweist, die nachgelassenen Steuerbeträge in dem Tabacks-Steuer-Register sowohl,
als von der auf dem Steuerzettel jedes einzelnen Beschädigten bemerkten Steuer-

schuld desselben absetzen zu lassen.
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Muster a. SteuerstelleN.N.

(§. 5.)

NMachmwmeisung
über

die in der Gemeinde N. N. im AmteN.N.durchNaturereignisseentstandenen
Beschädigungen an Tabacks-Feldern.

Des Die Größe Der be- Der Verlust an der

beschädigten Tabacks,ämmtlicher schädigten Grund- ieebeträgt, b Ursache
von dem- nach eigener Angabe

Lan Pflanzere selben mit Kück. des Beschädigten, und
lende aba Tag der Bemerlungen.

*. Bor- Zu- bepflanzten mehr als mehr als5 14#
X Nemen.Erunoftücke Lage. Grhe. ie Dälfte, drei Vier.

melde · betrögt voon theile von digung.
Register. ———55 uarer. Quitb.] s Cn

Abgegeben, den
Unterschrist des Ausstellers.
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Muster b.

(§. 5.)

Nach-
über

in der Gemeinde N. JN. durch Feuersbrunst

Die Größe sämmttlicher Bezeichnung

ausn Vor- und Zunamen von demselb des
des An- elden Tag

fende des mit Taback bepflanteen Orts, wo die getrock-

n melde- —.nx 6 Erunopüct neten Tabacks · Blätier s der Feuersbrunst.
. Pflanzers. .

Negisters. aba Pflanzer aufbewahrt werden.
Adcer. MRuthen.



weisung
den

entstandenen Verlust an Tabacks-Gewinn.
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Steuerstelle N. N.

Durch den Brand ist der Tabacke

Gewinn zerstört

In.

bis auf

Vspd.

Zustand der übrig

gebliebenen Blätter.

Bemerkungen.

42
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Muster e.

(§. 8.)

ach-
des für die Einwohner der Gemeinde N. N. im Amte N. N. ermittelten

1. 2.

beschädigtenTabacks=
Pflanzers

VorZu-

53
 # Namen.

2

3.

Die Größe

sämmtlicher
von dem-

selben mit

Taback be-

bflanzten
Grundstücke

beträgt

1##c. Rab.

4.

Davon beträgt der Verturt an

#.

nach eigener Angabe des
Beschädigten

b

noch Schätzung der ingezogenen
Sachverständigen.

mehr als
die

Hälste
von

Acker. [Rih.

mehr als
drei

Viertheile
von

Acker. Rth.

1 Beläge.
me als mehr alsdrei

Hälfte Viertheile
2

 XderBeläge
Tcker. Kth..Kc Rb.

Ort und Datum.

Unterschrift des Ober-

Kontroleurs oder

Steuereinnehmers.
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Steuerstelle N. N.

weisung
Tabacks-Steuer-Nachlasses wegen erlittener Beschädigung durch Naturereignisse.

5 6. 7. 8. 2.

der Ernte ete Lelhn 4 für die be," chödigten Flächen umer Ru- ,«
c. trägt von

nach dem Gutachten des Ursache den unter brit 4., und zwar. Mithin

Ober· Kontroleurs und und TagRubrik 3 uk. r bleibt
der Obrigkeit à bemerlten '. « « an Steuer Bemerkungen.

— — – er Grund. zu zwei
- ur

mehr als mehr als Beschädi, Kücken nach] Drittel zu- zu

44 r drei 8 2 aden der Bonzen sammen bezohlen.Härlste iertheile — ung. nmelde- Steuer.
von 43 Gung Registern Steuer. euer

Acker. ORtb. Ader. IRth. Tblr. eEgr. Thir. Sar. Tblr. Sgr. Thlr. Egr. Thlr. Sgt.

427
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Muster d. Steuerstelle N. N.

(8. 8.)

Aachweisung

für die Einwohner der Gemeinde N. N. im Amte N. N. ermittelten Tabacks-

Steuer-Nachlasses wegen erlittener Beschädigung durch Feuersbrunst.
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Des beschädigten Tabacks. Pflanzers · · *7 Nach der Angabe des Beschädigten
Die Größe *“ —

sämmtlicher Tag
von demseben ist der Zustand

t Vor- Zu- mit Taback der Gewinn an ver "

* z8 bepflanzten Feuers- Tabacks- * 6 S
i Namen. Grundstücke Blättern ver. übrig gebliebenen
W3 betrögt. brunst. brannt bis auf Blötter. 8
r
 Acker. b. Ctr. Psd.

Ort und Datum.

Unterschrift des Ober-Kontroleurs

oder Steuereinnehmers.
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Nach der Ermittelung Die ganze Davon fallen ans
Steuer von

ist der den unter Mithin
Gewinn an Rubrik 3 .

12 —— beeren zu zur bleibt an
der übri Blättern 18 Grund- wei

Blöttern . 6 zerstört zu stücken be- ganzen zusammen. Steuer zu Bemerkungen.

übrig gebliebenen mehr 5 hugt nach Drittel der
als 1 " em An- S . b

geblieden.Blätter. 0  4netee. Sieuer. Steuer ezahlen

mehr 1 Register. .
Cir. Vsd. als . Tblr. Sar. Tblr. Sgr. Thlr. Sgr. Tblr. Sar. Tolr. Sgr.

—
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